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33. Beschäftigte der Münsterbauhütte Ulm 
 
 

Entgeltgruppe 3 
 
Bauhelfer/Bauhelferinnen ohne Ausbildung. 
  
 

Entgeltgruppe 5 
 
Bauhelfer/Bauhelferinnen mit abgeschlossener Fachausbildung.  
 
 

Entgeltgruppe 6 
 
Baufacharbeiter/Baufacharbeiterinnen, Schreiner/Schreinerinnen oder 
Zimmerer/Zimmererinnen oder sonstige Beschäftigte mit entsprechenden Fähigkeiten 
und Erfahrungen. (Hierzu Protokollnotiz (KAO) Nr. 1) 
 

 

Entgeltgruppe 9 b 
 
Steinmetze/Steinmetzinnen und/oder Steinbildhauer/Steinbildhauerinnen mit 
abgeschlossener Fachausbildung in der Tätigkeit als Steinmetz/Steinmetzin. 
  

 

Entgeltgruppe 9 c 

1. Schreinermeister/Schreinermeisterinnen oder Holztechniker/Holztechnikerinnen 
mit entsprechender Tätigkeit. 
 

2. Beschäftige der Entgeltgruppe 9 b mit Ausbildereignung, als verantwortliche 
Ausbildungsleiter an der Münsterbauhütte Ulm.  

 
 

Entgeltgruppe 10 
 
1. Steinrestauratoren/Steinrestauratorinnen, Steintechniker/Steintechnikerinnen mit 

entsprechender Tätigkeit. 
 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 b mit Zusatzqualifikation die die Fachbereiche 
„Restaurierung“ oder „Baustelle/Werkstatt“ verantworten. (Hierzu Protokollnotiz 
(KAO) Nr. 2)  

 
 

Entgeltgruppe 13 
 
Hüttenmeister/Hüttenmeisterin (Leiter/in der Münsterbauhütte). 

 
 

Entgeltgruppe 15 
 
Münsterbaumeister/Münsterbaumeisterin mit einschlägiger abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulausbildung. Gleichgestellt sind Beschäftigte, die 
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aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen eine entsprechende 
Qualifikation vorweisen. 
 
 
 
 

Protokollnotizen (KAO): 
 
1. Als Beschäftigte mit entsprechenden Erfahrungen und Fähigkeiten gelten  

 Beschäftigte mit entsprechender Ausbildung unter drei Jahren und 
zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung,  

 Beschäftigte mit sonstiger mindestens dreijähriger Ausbildung und 
zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung und  

 Beschäftigte ohne entsprechende Ausbildung und ohne mindestens 
dreijährige sonstige Ausbildung, jedoch mit vierjähriger einschlägiger 
Berufserfahrung. 
 

2. Eine Zusatzausbildung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals liegt vor bei 
Restauratoren/innen im Steinmetzhandwerk bzw. absolvierter Meisterprüfung. 

 

 

 

 

 


